
Wir  s ind Hauptausstel ler  und mit  e inem eigenen Stand vertreten.
Wir  s ind Mitausstel ler  am Stand von:
Kosten:  € 150,-  zzgl .  Anmelde- & Market inggebühr

Die Anmelde- & Market inggebühr  beträgt  210 €  und beinhaltet :

 Überwachung von Auf- und Abbau
Abfal lentsorgung (kein  Sondermül l)
Grundbeleuchtung!
Eintrag im Ausstel lerverzeichnis  ink l .  150 Freikarten im Wert  von € 900,-
2 DIN A1  Plakate
umfassende Werbemaßnamen
überregionales Werbekonzept
WLAN

A U S S T E L L E R A R T

Firma:

Telefon:

PLZ: Ort :

Straße,  Nr . :

Ansprechpartner :

R E C H N U N G S E M P F Ä N G E R

(fa l ls  abweichend von Ausstel lerangaben)

Internet :

E-Mai l :

A U S S T E L L E R A N G A B E N

Firma:

Land:

USt-IdNr. :

Telefon:

PLZ: Ort :

Straße,  Nr . :

Ansprechpartner :

Geschäftsführer :

Joseph-von-Fraunhofer-Halle Straubing
11. - 12. April 2026
Publikumsmesse

CMB Expo GmbH
Gutenbergstrasse 19
D-93128 Regenstauf

campingcos@cmb-expo.de
www.campingcos.de
Tel :  09402 /  98 38 70
Fax:  09402 /  98 38 711

Registerger icht  Regensburg HRB 12659
Geschäftsführer :
Dipl .  Kffr .  Chr ist iane Betschart ,  Manfred Betschart
UST-ID:  DE 279 210 278

Bayer .  Hypo- und Vereinsbank
Regensburg SWIFT-BIC:  HYVEDEMM447
IBAN:  DE 72 7502 0073 0017 5531  60

BLZ 750 200 73
Konto 175 531  60
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S T A N D F L Ä C H E

Nur von Hauptausstel ler  auszufül len!

Reihenstand  
1  S eite of fen 
€60,-  /  qm

Innenfläche:

Außenfläche:

Standgröße:
Mindestgröße 9 m²

Front Standgröße     x      T iefe     =

Eckstand 
2 S eiten of fen 

€65,-  /  qm

Kopf stand 
3 S eiten of fen 

€70,-  /  qm

Reihenstand  
1  S eite of fen 

€49,-  /  qm

Eckstand 
2 S eiten of fen 

€52,-  /  qm

S T A N D B A U

Bestel lung Stel lwände
Bitte beachten Sie :  Der  von Ihnen gebuchte Stand beinhaltet  keine
Rück- und Seitenwände.  Rück- und Seitenwände s ind Pf l icht !

Bestel lung Teppichboden

Ja,  wir  benöt igen          l fm /  € 26,90
Stel lwände ink l .  Auf-  und Abbau

Nein,  wir  haben eigene Wände

Ja,  wir  bestel len          qm /  € 10,50
Teppichboden ink l .  Ver legen und Entsorgen

Grau Grün Blau Rot

Bestel lung Strom

Ja,  wir  benöt igen Strom (Pauschalpreise)

230 V max.  2  kW /  € 90,--

400 V max.  6  kW /  16A /  € 1 12 ,--

400 V max.  10 kW /23A /  € 145,--

Nein ,  wir  benöt igen keinen Strom

Nein,  wir  br ingen eigenen Bodenbelag mit

Extraleistung
Miet-Stand /  Miet-Ausstattung!  Wir  beraten Sie gerne.

Bitte kontakt ieren Sie mich zu mögl ichen
Extra le istungen (Mietmobi l iar ,
Messeequipment,  o .ä .)

Wir  benöt igen keine weiteren Leistungen

Al le  unter  Punkt  3 und Punkt  4 aufgeführten Kosten verstehen
sich netto zzgl .  der  gesetz l ichen MwSt.



A D R E S S D A T E N  F Ü R  D A S  A U S S T E L L E R V E R Z E I C H N I S

Die Daten für  das Ausstel lerverzeichnis  entsprechen den Ausstel lerdaten auf  Seite 1

Abweichende Adresse für  das Ausstel lerverzeichnis:
Bitte unbedingt  ausfül len fa l ls  abweichend zur  Ausstel ler-/Rechnungsadresse;  es  folgt  KEINE weitere Abfrage!

E-Mai l :

F i rmenname:

Website

Telefon:

Land/ PLZ/ Ort :

Straße,  Nr . :

Ihr  Firmenlogo im Ausstel lerverzeichnis  und in  der  regionalen Tageszeitung für  75,00€
Wenn ja ,  b itte mitschicken.

Zusätz l iche Angaben für  das Ausstel lerverzeichnis
Zusatztext  für  S logan (max.  50 Zeichen)

Wohnmobi le
Klappcaravans/ Faltcaravans/ Zeltcaravans
Kastenwagen

Zelte

Vorzelte
Campingausbauten/ Modulsystemausbauten

Verbände und Vereine

Technische Ausstattung/ Nachrüst lösungen

Finanzierung/ Vers icherung

Outdoor

Medien

Sport  & Freizeit

Wassersport

I N F O R M A T I O N E N  Z U  P R O D U K T E N

Wir  s ind: Herstel ler Vertreter/  Händler Dienst le ister Sonst iges

Wir  s ind Vertragspartner  von:

Wir  ste l len folgende Produkte/ Exponate/ Marken auf  der  Messe aus:

Wir  möchten im Ausstel lerverzeichnis  unter  folgender Produktgruppe gel istet  werden:
(bitte maximal  drei  auswählen)

Caravans
Wohnkabinen/ Aufbauten
Campingbusse

Dachzelte

Campingzubehör
Tour ist ik/  Campingplätze

Vermietung (Reisemobi le ,  Caravans)

Mobi l i tät  
(E-Bike,  E-Scooter ,  E-Rol ler ,  Quads)

Dienst le istungen
Tiny House
Sonst iges
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Fax:  09402 /  98 38 711

Registerger icht  Regensburg HRB 12659
Geschäftsführer :
Dipl .  Kffr .  Chr ist iane Betschart ,  Manfred Betschart
UST-ID:  DE 279 210 278

Bayer .  Hypo- und Vereinsbank
Regensburg SWIFT-BIC:  HYVEDEMM447
IBAN:  DE 72 7502 0073 0017 5531  60

BLZ 750 200 73
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Ort/ Datum Firmenstempel/  Unterschr ift  rechtsverbindl ich
Die AGB der  CMB Expo GmbH werden mit  Ihrer  Unterschr ift  anerkannt .
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1)  Vertragspartner
CMB Expo GmbH,  Messebau weltweit ,  nachfolgend Veranstalter  genannt .
2) Anmeldung
Die Anmeldung zur  Betei l igung kann nur  durch Einsendung der  ausgefül l ten
und unterschr iebenen Anmeldung an den Veranstalter  erfolgen.
Im Fal le  der  e lektronischen Übermitt lung der  Anmeldung ( Internet-
Anmeldeformular ,  Emai l)  ist  d ie  Anmeldung auch ohne Unterschr ift  gült ig .
Der  Veranstalter  behält  s ich das Recht  vor ,  innerhalb von 4 Wochen ab
Zugang der  Anmeldung zu entscheiden,  ob das Vertragsangebot
angenommen wird.
3) Zulassung /  Annahme des Vertrages
(1)  Der  Vertrag bekommt mit  der  schr ift l ichen Bestät igung
(Annahmebestät igung) oder  der  Rechnung durch den Veranstalter  zustande.
Ein  Rechtsanspruch auf  Vertragsschluss  besteht  n icht .
(2)  Der  Veranstalter  kann aus sachl ich gerechtfert igten Gründen,
insbesondere wenn der  zur  Verfügung stehende Platz  n icht  ausreicht ,
e inzelne Ausstel ler  oder  Anbieter  von der  Tei lnahme ausschl ießen.  Er  kann,
wenn es für  d ie  Erreichung des Veranstaltungszwecks erforder l ich ist ,  d ie
Veranstaltung auf  best immte Ausstel ler- ,  Anbieter-  und Besuchergruppen
beschränken.  Konkurrenzausschluss  darf  weder ver langt  noch zugesagt
werden.
4) Rücktritt  /  Kündigung
(1)  Nach Vertragsabschluss  gemäß 3(1)  besteht  kein  ordent l iches Rücktr i tts-
und /  oder  Kündigungsrecht  des Ausstel lers .
(2)  Der  Ausstel ler  hat  den vol len Betei l igungspreis  auch dann zu zahlen,
wenn er  nur  Tei le  der  Mietf läche nutzt  oder  aus von ihm zu vertretenden
Gründen an der  Veranstaltung n icht  te i ln immt.
(3)  Bei  Nichttei lnahme gemäß 4(2)  oder  aus von ihm zu vertretenden
Gründen der  nur  te i lweisen Nutzung der  F läche durch den Ausstel ler  b le ibt  der
Ausstel ler  grundsätz l ich zur  Zahlung des gesamten Betei l igungspreises und
der bestel l ten zusätz l ichen Leistungen (100%) verpf l ichtet ,  sofern n icht  im
Einzelfa l l  e ine Vertragsanpassung nach den Grundsätzen des Wegfal ls  der
Geschäftsgrundlage geboten erscheint .  Die Beweis last  l iegt  insofern beim
Ausstel ler .
(4)  Eine Reduzierung der  Zahlungsverpf l ichtung des Ausstel lers  kann nur
erfolgen,  wenn es dem Veranstalter  gel ingt  d ie  gesamte Fläche anderweit ig  zu
dem mit  dem Ausstel ler  vereinbarten Preis  e inschl ießl ich sonst iger  bestel l ter
Leistungen zu vermieten und wenn auf  der  Ausstel lung /  Messe keine
unvermietete Fläche vorhanden ist  (Belegung durch Tausch ist
ausgeschlossen) .
In  d iesem Fal l  vermindert  s ich der  Betei l igungspreis  (Standmiete und
Vergütung für  zusätz l ich bestel l te  Leistungen) um 75%;  es  s ind jedoch 200,00€
als  Schadensersatz  zu bezahlen,  sofern der  Ausstel ler  keinen konkret
niedr igeren Schaden im Einzelfa l l  nachweist .
(5)  Der  Veranstalter  ist  zur  außerordent l ichen Kündigung berecht igt ,  wenn:
-  der  Ausstel ler  seine ihm aufgrund dieses Vertrages obl iegenden
Verpf l ichtungen n icht  erfü l l t  oder  gröbl ich ver letzt .  In  d iesem Fal l  kann der
Veranstalter  den Standbau untersagen bzw.  d ie  Räumung /  Schl ießung des
Standes verfügen,
-  Betei l igungsentgelt/Standmiete ink l .  bestel l ter  Zusatz le istung n icht  fr istgemäß
der Zahlungsbedingungen (8a)  e ingegangen ist ,  oder  der  Ausstel ler  ohne
schr ift l iche Genehmigung des Veranstalters  seine Rechte aus dem
Ausstel lungsvertrag an Dr itte abgetreten hat .  Im Fal le  der  außerordent l ichen
fr ist losen Kündigung durch den Veranstalter  aus wicht igem Grund wird der
Veranstalter  von seiner  Verpf l ichtung zur  Leistung befreit ,  der  Ausstel ler  hat
gle ichwohl  d ie  vol le  Standmiete zu bezahlen,  ersparte Aufwendungen s ind in
Abzug zu br ingen.
-  der  Ausstel ler  fa lsche Angaben gemacht hat ,
über  das Vermögen des Ausstel lers  das Insolvenzverfahren beantragt  oder
gegen ihn frucht los  vol lstreckt  worden ist ,
-  der  Ausstel ler  n icht  spätestens um 16.00 Uhr  am Tage vor  Beginn der
Ausstel lung mit  dem Aufbau des Standes begonnen hat ,
-  der  Ausstel ler  sein  Ausstel lungsprogramm derart  ändert ,  dass d ie  Exponate
nicht  mehr der  Branche zugerechnet werden können,  für  d ie  er  zugelassen ist
oder
-  d ie  Standzutei lung aufgrund fa lscher  Voraussetzungen oder  Angaben erfolgte
bzw.  d ie  Voraussetzungen zur  Standzulassung nicht  mehr bestehen.
(6)  Die Verpf l ichtung des Ausstel lers  zur  Zahlung der  Standmiete und der
zusätz l ich bestel l ten Leistungen entsprechend Punkt  8)  sowie zur  Bezahlung
al ler  durch seine Anmeldung veranlassten Leistungen und Kosten ble ibt  in
diesen Fäl len bestehen,  ersparte Aufwendungen s ind in  Abzug zu br ingen.
5) Namensveröffentl ichung
(1)  Mit  der  Unterzeichnung der  Anmeldung ertei l t  der  Ausstel ler  dem
Veranstalter  d ie  Zust immung zur  Veröffent l ichung des Namens des Anmelders
sowie gegebenenfal ls  weiter  Daten und der  Speicherung auf  e inem
magnetischen oder  opt ischen Medium.
(2)  Der  Ausstel ler  wird in  e inem alphabet ischen Ausstel lerverzeichnis  auf
www.campingcos.de angeführt  (Ausstel lername,  Branche/Ausstel lobjekt ,  L ink
auf  d ie  Homepage).
(3)  Der  Veranstalter  haftet  im Fal le  e iner  fehlerhaften,  unvol lständigen oder
nicht  erfolgten Eintragung im Internet  nur  für  Vorsatz  und grobe Fahr läss igkeit
mit  Ausnahme der  Ver letzung des Lebens,  des Körpers  oder  der  Gesundheit .
Die Erstattung von Mangelfolgeschäden wird ausdrückl ich ausgeschlossen.

Allgemeine Messe- und Ausstel lungsbedingungen /
Veranstaltungsbedingungen (AGB) der Firma  
CMB Expo GmbH, Messebau weltweit

6) Änderung -  Höhere Gewalt
Unvorhergesehene Ereignisse wie z .  B .  Corona,  d ie  e ine planmäßige
Abhaltung der  Messe/Ausstel lung oder  Event unmögl ich machen,  und n icht
vom Veranstalter  zu vertreten s ind,  berecht igen diesen,
( 1)  d ie  Messe/Ausstel lung/ das Event vor  Eröffnung abzusagen.  Bis  zu
diesem Zeitpunkt  durch den Veranstalter  bereits  erbrachte Leistungen werden
nach Aufwand abgerechnet .
(2)  d ie  Messe/Ausstel lung den Event zeit l ich zu ver legen.  Ausstel ler ,  d ie  den
Nachweis  führen,  dass s ich dadurch e ine Terminüberschneidung mit  e iner
anderen,  von ihnen bereits  fest  gelegten Messe/Ausstel lung ergibt ,  können
Ent lassung aus dem Vertag beanspruchen.
(3)  d ie  Messe/Ausstel lung den Event zu verkürzen.  Die Ausstel ler  können
eine Ent lassung aus dem Vertrag n icht  ver langen.
In  a l len Fäl len sol l  der  Veranstalter  derart  schwerwiegende Entscheidungen
im Zusammenhang mit  der  Veranstaltung so frühzeit ig  wie mögl ich bekannt
geben.  Schadensersatzansprüche s ind in  jedem Fal l  für  beide Tei le
beschränkt  auf  Vorsatz  und grobe Fahr läss igkeit  mit  Ausnahme der
Ver letzung des Lebens,  des Körpers  oder  der  Gesundheit .  Die Erstattung von
Folgeschäden wird ausdrückl ich ausgeschlossen.
7) Absage,  Verlegung und Veränderung der Dauer der Veranstaltung
Der Veranstalter  ist  berecht igt ,  aus wicht igem Grunde die Veranstaltung
abzusagen,  ört l ich und zeit l ich zu ver legen,  d ie  Dauer  zu verändern,  oder  –
fa l ls  d ie  Raumverhältn isse,  pol izei l iche Anordnungen oder  andere
schwerwiegende Umstände es erfordern –  d ie  Standf läche des Ausstel lers  zu
ver legen,  in  seinen Abmessungen zu verändern und/oder zu beschränken.
Eine ört l iche oder  zeit l iche Ver legung oder  e ine sonst ige Veränderung wird mit
Mittei lung an den Ausstel ler  Bestandtei l  des Vertrages.
( 1)  Der  Veranstalter  hat  auch das Recht ,  d ie  Veranstaltung abzusagen,  wenn
nicht  d ie  erwartete Mindestanzahl  von Anmeldungen eingeht und die
unveränderte Durchführung wirtschaft l ich unzumutbar  ist .
Schadensersatzansprüche s ind für  beide Tei le  beschränkt  auf  Vorsatz  und
grobe Fahr läss igkeit  mit  Ausnahme der  Ver letzung des Lebens,  des Körpers
oder der  Gesundheit .  Die Erstattung von Folgeschäden wird ausdrückl ich
ausgeschlossen.
(2)  Hat  der  Veranstalter  den Ausfal l  der  Veranstaltung zu vertreten,  wird vom
Ausstel ler  kein  Betei l igungsentgelt/Standmiete geschuldet .
8) Zahlungsbedingungen
(1)  Mit  der  Zusendung der  Annahme des Vertrages (Zulassung) stel l t  der
Veranstalter  je  nach angegebener Zahlungsmodal i tät  im Anmeldeformular  d ie
Standmiete ink l .  bestel l ter  Zusatz le istung in  Rechnung.
Bei  der  Vorkassenrechnung ink l .  bestel l ter  Zusatz le istungen s ind 50 % drei
Monate vor  Messebeginn fä l l ig .  Die rest l ichen 50 % s ind v ier  Wochen vor
Messebeginn fä l l ig .
Bei  Anmeldungen,  d ie  innerhalb acht  Wochen vor  Messebeginn erfolgen,  wird
die Zahlung der  gesamten Miete sofort  fä l l ig .  Rechnungen über  sonst ige
Leistungen oder  Lieferungen,  d ie  gesondert  in  Auftrag gegeben werden,  s ind
vom Leistungs- oder  Lieferzeitpunkt  spätestens mit  Rechnungszugang fä l l ig .
Bei  n icht  fr istgemäßem Eingang des Betei l igungsentgeltes/Standmiete kann
der Veranstalter  den Vertrag fr ist los  kündigen.  In  d iesem Fal le  wird der
Veranstalter  von seiner  Verpf l ichtung zur  Leistung befreit ,  g le ichwohl  hat  der
Ausstel ler  d ie  vol le  Standmiete zu zahlen,  wobei  ersparte Aufwendungen vom
Veranstalter  in  Abzug zu br ingen s ind.
Al le  Preise verstehen s ich re in  netto zzgl .  der  gesetz l ichen MwSt.
Reklamationen s ind unverzügl ich nach Empfang der  Rechnung schr ift l ich
geltend zu machen.  Spätere Einwendungen können n icht  anerkannt  werden.
(2)  Einzahlungen s ind zu le isten auf  das Konto des Veranstalters :  Bayer .
Hypo-und Vereinsbank Regensburg IBAN DE12 7502 0073 0017 5531  60 BIC
HYVEDEMM447
(3) Werden Rechnungen auf  Wunsch des Ausstel lers  an e inen Dr itten
ausgestel l t ,  so b le ibt  der  Ausstel ler  g le ichwohl  Schuldner .
9) Unterausstel ler,  Mitausstel ler,  Überlassung des Standes an Dritte.
Der Ausstel ler  ist  n icht  berecht igt ,  ohne Genehmigung der  Messe-/
Veranstaltungsle itung den ihm zugewiesenen Stand ganz oder  te i lweise unter
zu vermieten oder  sonst  zu über lassen oder  ihn zu tauschen.
Die von der  Messe/-Veranstaltungsle itung genehmigte Aufnahme eines
Mitausstel lers  ist  gebührenpf l icht ig ,  mit  je  120 € zzgl .  der  gesetz l ichen MwSt.
je  Mitausstel ler .
Bei  e iner  n icht  genehmigten Untervermietung bzw.  Weitergabe des Standes
sind vom Ausstel ler ,  sofern die  Messe-/Veranstaltungsle itung n icht  Räumung
der durch den Untermieter  belegten Fläche ver langt ,  20 % der  Standmiete
zusätz l ich zu entr ichten,  wobei  es  dem Ausstel ler  fre isteht ,  e inen konkret
niedr igeren Schaden im Einzelfa l l  nachzuweisen.
10)  GEMA
Für d ie  Anmeldung und Bezahlung der  GEMA ist  jeder  Ausstel ler
eigenverantwort l ich .
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11)  Ausschank,  Verkauf von Nahrungs-  und Genussmitteln
Die Genehmigung,  soweit  vom Gewerbeaufs ichtsamt gewünscht ,  ist  vom
Ausstel ler  zu beantragen.  Eventuel l  anfal lende Steuern,  Gebühren und
Abgaben trägt  der  Ausstel ler .  Ausstel ler  und deren Personal ,  d ie  Lebensmittel
im Sinne des § 17 .  Abs.  2  des Bundesseuchengesetzes verkaufen,  benöt igen
ein gült iges Gesundheitszeugnis .  Anbieter  von Lebensmitteln ,  Speisen und
Getränken zum sofort igen Verzehr  s ind verpf l ichtet ,  d ie  lebensmittelrecht l ichen
Best immungen einzuhalten.  Die Vorschr iften des Eichgesetzes s ind zu
beachten.  Die entgelt l iche Abgabe von Kostproben bedarf  der  gesonderten
Genehmigung.
12)  Aufbau
Der Ausstel ler  ist  verpf l ichtet ,  den Stand innerhalb der  angegebenen Fr isten
(technische Leistungen,  Punkt  19)  fert ig  zu stel len.
Mit  dem Standaufbau muss bis  spätestens 12 .00 Uhr  am Tag vor  der
Eröffnung begonnen werden,  ist  dem nicht  so kann der  Veranstalter  über  den
Stand anderweit ig  verfügen.  Der  Ausstel ler  haftet  der  Messe- /
Veranstaltungsle itung in  d iesem Fal le  für  d ie  vereinbarte Standmiete und
darüber  h inaus für  weitere entstehende Kosten.  Al le  für  den Messebau
(Messewände,  Teppich,  Exponate,  etc .)  verwendeten Mater ia l ien
müssen schwer entf lammbar sein .
13)  Standbau
Der Ausstel ler  ist  dazu verpf l ichtet ,  dass bei  angrenzenden direkten Nachbarn
sein Stand eine Standabgrenzung in  Form einer  neutra len weißen Rückwand in
Höhe von ca.  2 ,50 m für  d ie  gesamte angrenzende Standlänge aufweist .
14)  Betrieb des Standes
Der Ausstel ler  ist  verpf l ichtet ,  den Stand während der  ganzen Dauer  der  Messe/
Ausstel lung mit  den angemeldeten Waren zu belegen und,  sofern der  Stand
nicht  a ls  Repräsentat ionsstand vermietet  ist ,  mit  sachkundigem Personal
besetzt  zu halten.
Der  Messe-/ Veranstalter  sorgt  für  d ie  Rein igung des Geländes,  der  Hal len und
Gänge.
Die Rein igung der  Stände obl iegt  dem Ausstel ler  und muss tägl ich nach
Messe-/ Ausstel lungsschluss  vorgenommen werden.
Dem Ausstel ler  ist  vorgeschr ieben,  Abfal l  zu  vermeiden und Mül l  nach
verwertbaren Stoffen zu trennen.  Zusätz l iche Entsorgungskosten werden nach
dem Verursacherpr inz ip berechnet .
15)  Abbau
Kein Stand darf  vor  Beendigung der  Messe-/ Veranstaltung ganz oder  te i lweise
geräumt werden.  Zuwiderhandelnde Ausstel ler  müssen eine angemessene,  in
das Ermessen des Veranstalters  zu stel lende Vertragsstrafe,  d ie  in  der  Regel
eine halbe Standmiete beträgt ,  bezahlen.  E ine Überprüfung der  Höhe der
Vertragsstrafe durch das zuständige Ger icht  b le ibt  im Einzelfa l l  vorbehalten.
Für  Beschädigungen des Fußbodens,  der  Wände und des miet-  oder  le ihweise
zur  Verfügung gestel l ten Mater ia ls  haftet  der  Ausstel ler .
Die Messe-/ Ausstel lungsf läche ist  im Zustand,  wie übernommen,  spätestens
zu dem für  d ie  Beendigung des Abbaus festgesetzten Termin,  zurückzugeben.
Aufgebrachtes Mater ia l ,  Fundamente,  Aufgrabungen und Beschädigungen s ind
einwandfrei  zu beseit igen.  Andernfal ls  ist  d ie  Messe- /
Veranstaltungsle itung berecht igt ,  d iese Arbeiten auf  Kosten des Ausstel lers
ausführen zu lassen.  Weitergehende Ansprüche auf  Schadenersatz  b le iben
davon unberührt .
Nach dem für  den Abbau festgesetzten Termin n icht  abgebaute Stände oder
nicht  abgefahrene Messe-/Ausstel lungsgegenstände werden von der
Messe/Veranstaltungsle itung auf  Kosten des Ausstel lers  entfernt  und unter
Ausschluss  der  Haftung für  Ver luste und Beschädigung beim Messe-
/Veranstalter  e ingelagert .
16)  Standnutzung
(1)  Der  Veranstalter  ist  berecht igt  zu überprüfen,  ob der  Ausstel ler  den
bereitgestel l ten Stand h ins icht l ich der  Standgröße und der  ausgestel l ten
Exponate zweckmäßig und vertragsgemäß nutzt .
(2)  Werden auf  dem Stand n icht  zugelassene oder  angemeldete Waren
ausgestel l t ,  so ist  der  Veranstalter  berecht igt ,  den Messestand auf  Kosten des
Ausstel lers  räumen zu lassen.
17)  Ausstel lerausweise
Für e inen Stand ab 9 qm Ausstel lungsf läche ( Innen und/oder Außen) erhält
jeder  Ausstel ler  nach vol lständiger  Bezahlung der  vereinbarten Standmiete
kostenlos zwei  Ausstel lerausweise,  d ie  zum unentgelt l ichen Zutr i tt  zum
Ausstel lungsgelände berecht igen.  Bei  der  Buchung einer
Ausstel lungsf läche Innen und Außen werden v ier  kostenlose
Ausstel lerausweise ausgegeben.  Zusätz l iche Ausstel lerausweise können
beim Veranstalter  nach Prüfung im Einzelfa l l  angefordert  werden.  Diese
Ausweise s ind ausschl ießl ich für  d ie  namentl ich bekannten Ausstel ler ,
deren Standpersonal ,  und Beauftragte best immt.
Bei  Missbrauch wird der  Ausweis  ersatz los  e ingezogen.
Für  d ie  Auf-  und Abbautage werden keine Ausweise benöt igt .

Allgemeine Messe- und Ausstel lungsbedingungen /
Veranstaltungsbedingungen (AGB) der Firma  
CMB Expo GmbH, Messebau weltweit

18) Bewachung
Die a l lgemeine Bewachung des Geländes und der  Hal len übernimmt der
Veranstalter .  Für  Ver luste und Beschädigungen beschränkt  s ich die  Haftung
des Veranstalters  auf  Fäl le  von Vorsatz  und grober  Fahr läss igkeit  mit
Ausnahme der  Ver letzung des Lebens,  des Körpers  oder  der  Gesundheit .  Die
Erstattung von Folgeschäden wird ausdrückl ich ausgeschlossen.
Für  d ie  Beaufs icht igung und Bewachung des Standes ist  der  Ausstel ler  selbst
verantwort l ich .  Dies  g i l t  auch während der  Auf-  und Abbauzeiten.
Sonderwachen s ind nur  mit  Genehmigung der  Messe-/ Veranstaltungsle itung
zuläss ig .
19)  Technische Leistungen
Der Ausstel ler  erhält  rechtzeit ig  vor  Messebeginn die  technischen
Informationen wie Auf-  und Abbauzeiten sowie die  Öffnungszeiten der
Veranstaltung zugeschickt .
Mittels  beigefügter  Formulare können Stromanschlüsse,  Standausstattung
usw.  bestel l t  werden.  Die dafür  notwendigen Rechtsgeschäfte werden dabei
mit  den ausgewiesenen Partnern des Veranstalters  geschlossen.
20) Versicherung
Der Ausstel ler  ist  verpf l ichtet ,  für  d ie  Veranstaltung eine
Betr iebshaftpf l ichtvers icherung abgeschlossen zu haben,  d ie  in  ausreichender
Höhe Personen,  Sach- und Vermögensschaden umfasst .  Der  Ausstel ler  ist
verpf l ichtet ,  e inen Vers icherungsnachweis  auf  Ver lagen des Veranstalters  zu
erbr ingen.
21)  Fotograf ieren -  Zeichnen -  F i lmen
Das gewerbsmäßige Fotograf ieren,  Zeichnen und Fi lmen innerhalb des
Messe-/ Veranstaltungsgeländes ist  nur  den von der  Messe-/
Veranstaltungsle itung zugelassenen Unternehmen/ Personen gestattet .
22) Haftung
Für Ver lust  von /  Schäden an Messe-/ Ausstel lungsgegenständen und an der
Standausrüstung beschränkt  s ich die  Haftung des Veranstalters  auf  Fäl le  von
Vorsatz  und grober  Fahr läss igkeit  mit  Ausnahme der  Ver letzung des Lebens,
des Körpers  oder  der  Gesundheit .  Die Erstattung von Folgeschäden wird
ausdrückl ich ausgeschlossen.
Sol l te  d ie  Veranstaltung infolge von höherer  Gewalt  ausfal len oder
abgebrochen werden,  so wird der  Veranstalter  von seiner  Leistungspf l icht
befreit .  Der  Veranstalter  ist  verpf l ichtet ,  b isher  e ingenommene Ausstel lungelder
abzügl ich erbrachter  Leistungen zurück zu gewähren.
Der  Veranstalter  übernimmt keine Gewähr le istung für  e inen wie auch immer
gearteten Erfolg der  Veranstaltung.  Der  Veranstalter  übernimmt auch keine
Gewähr für  d ie  Gewinn- und Umsatzerwartung des Ausstel lers .
23) Verjährung
Ansprüche des Ausstel lers  gegen den Veranstalter  ver jähren innerhalb von
sechs Monaten,  beginnend nach dem Ende der  Veranstaltung und zwar  dann,
wenn der  Anspruch entstanden ist  und der  Ausstel ler  von dem Anspruch
begründenden Umständen Kenntnis  er langt  oder  ohne grobe Fahr läss igkeit
Kenntnis  er langen müsste.
24) Erfül lungsort  /  Gerichtsstand /  anwendbares Recht
Der Erfül lungsort  und Ger ichtsstand ist ,  sofern gesetz l ich zuläss ig ,  der  S itz  des
Veranstalters  in  Regensburg.  Für  d ie  Rechtsbeziehungen zwischen
Veranstalter  und dem Ausstel ler  g i l t  ausschl ießl ich das Recht  der
Bundesrepubl ik  Deutschland.
25) Sonstiges
Nebenabreden s ind nur  dann rechtsverbindl ich,  wenn diese schr ift l ich vor l iegen
und durch den Veranstalter  bestät igt  wurden.
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